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Kompetenz 1907- Betreuung von Kindern im Alter von 4-6 Jahren 
 
 
Kompetenz- 1907- Kindergärten 
träger 
 
 
Entstehung 1907 Als der Stadtrat am 7. Juli 1905 die Errichtung der � Kinderkrippen auf dem 

Wylerfeld und in Ausserholligen durch die Gemeinde beschloss, entschied 
man sich zugleich dafür die Altersgrenze für die Aufnahme in die Krippe bis 
zum Schuleintritt auszudehnen und die Kinderkrippen mit einem Kindergar-
ten zu verbinden. Die Kindergärten der Wyler- und Holligenkrippe wurden im 
Frühjahr 1907 eröffnet. 

 
 
Aufbau 1907 Das Reglement legte fest, dass jeder städtischen Kinderkrippe ein Kindergar-

ten angeschlossen wurde. Im Kindergarten wurden Kinder im Alter von 4 bis 
6 Jahren aufgenommen und von einer Kindergärtnerin betreut. Die Kinder-
gärtnerin wurde von der Armenkommission jeweils für ein Jahr gewählt und 
unterstand wie das übrige Personal der jeweiligen Vorsteherin der Kinder-
krippe. 

1930 Erhöhung der Amtsdauer der Kindergärtnerinnen auf vier Jahre. Die ärztliche 
Aufsicht der Kindergärten oblag dem Schularztamt. Sonst keine organisatori-
schen Änderungen.1 

 1946 Für jeden städtischen Kindergarten bestellte der Gemeinderat eine Kommis-
sion aus fünf Mitgliedern zur Ausübung der unmittelbaren Aufsicht. Die Kin-
dergärtnerinnen wurden auf Antrag der Kindergartenkommissionen von der 
Schuldirektion für die Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Die städtischen 
und die privaten Kindergärten unterstanden der schulärztlichen Aufsicht und 
der Oberaufsicht der Schuldirektion. 

 1993 Da sich die Neuorganisation der Schuldirektion infolge des Schulmodells 6/3, 
das am 28. Januar 1990 durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des 
Kantons Bern angenommen worden war, und des Erlasses des Volksschul-
gesetzes am 19. März 1992 nur auf die städtischen Schulen bezog, schienen 
die Kindergärten davon nicht berührt worden zu sein. 

 
 
 
 Bestand der städtischen Kindergärten (soweit bekannt)2 

 
 Gründungen Trägerschaft Kommunali-

sierung 

Schliessung 

      
 1874 Lorrainekrippe privat  1918  
 1907 Ausserholligenkrippe  städt.   
 1907 Wylerkrippe  städt.   
 1909 Mattenkrippe  städt.   
 1915 Kleinkinderschule Brunnmattstr. privat  1915 [1928-1931] 
 1924 Nydegg-Altenbergkrippe  städt.   
 1928 Übungskindergarten des Kindergar-

tenseminars der städt. Mädchen-
schule, Monbijou 

 städt.  [1939] 

 1930 Übungskindergarten des Kindergar-
tenseminars der städt. Mädchen-
schule, Neufeldstr. 

 städt.   

 1931 Übungskindergarten des Kindergar-
tenseminars der städt. Mädchen-
schule (Wylerfeldstr., Standstr., 

 städt.   



Kindergärten 2 

Werdtweg) 
 1958 Krippe Aaregg  städt.   
 1963 Kindergarten Tscharnergut  städt.   
 1970 Gäbelbachkrippe  städt.   
 1988 Sulgenaukrippe  städt.   
 1989 Breitenrainkrippe  städt.   
 1990 Holenackerkrippe  städt.   
 1990 Spitalackerkrippe  städt.   
 
 
 
Personal  
 

 
übergeord. 1907-1920 der Armendirektion unterstellt 
Behörde 1920-1922 Jugendamt 
 1922- Mit der Verabschiedung der ABzGO wurde die provisorische Organisa-

tion der DsF und des Jugendamtes bestätigt. Die Kindergärten wurden 
jedoch abgetrennt und von der Schuldirektion übernommen. 

 
 
Aufsicht 1907-1946 die jeweiligen Aufsichtskommissionen der Kinderkrippen 
 1946- jeder Kindergarten verfügte über eine Kindergartenkommission 
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